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Funfzehende Verhandlung .

Kirchenverordnungen

^ ^ ,' e Kirchenschlüsse , welche von den heiligen Vä -

tern bisher auf Snnoden abgefaßt worden sind ,

sollen in ihrer Kraft verbleiben .

Wer einen Bischof , Landbischof , Presbyter ,

Diakon oder sonst einen , der zum Kirchendienst ge «

hört , um Geld oidiuirt , oder einen Verwalter über

die Kirchengüter oder einen Sachwalter und Beschü¬

tzer N ) der Kirche uni Geld wählt , der soll in Gefahr

seyn , sein eigenes Amt zu verlieren , und eine solche

Ordination oder Wahl soll ungültig seyn . Läßt sich

I i 2 jemand

22 ) Man hat von diesen Kirchcnverordnnngcn verschiede -
^ ne Ausgaben . Mansi hat vier l ' . Vll . z ; 8 - 4 v 8 -

und noch die Ueberscyung der ' Arabischen Paraphrase .
Einige von diesen liefern dreisig Kanonen , da andere
Sammlungen nur 27 habe » , wie die alte lateinische
Handschrift und die Paraphrase . Die älteste Samm¬
ler der griechischen Canonen , Valsamon , Zonaras ,
haben aber dreisig , die Deveridge p -nuleLt . csuon . l ' . l .
p . ui . am vollständigsten geliefert hat .

zz ) Dionyß hat in seiner ttebcrsetzung
mansionsrium , Isidor , Iparsmonarmm , und dir alte

lateinische ottlarlum .
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jemand bey einem solchen schändlichen Gewerbe als

Unterhändler gebrauchen , so soll ein Geistlicher , der

das thur , abgesetzt ; ein Laie oder Mönch aber in den

Bann gechan werden .

Z .
' Es ist vor die Synode gekommen , daß einige

Geistlichen aus schändlicher Gewinnsucht Gü crstücke

pacylen , in den Hä - fern herumlaufen , die Besorgung

fremden Vermögens übernehmen , sich überhaupt in

weltliche Handel und Geschähe einlaffen , und ihren

Gottesdienst nachläsig behandeln . Die große Syno¬

de macht also die Verordnung , es solle weder ein Bi¬

schof noch sonstein Geist icher , noch auch em Mönch

in Zukunft Gürerstücke pachten , oder sich sonst in welt¬

liche Dinge und Angelegenheiten eindringen ; es sey

denn , daß einem die Vormundschaft über minderjäh¬

rige , die man nicht abschlagen kann , au ' getraqen wer¬

de , oder daß ihm der Bischof die Besorgung kirchli¬

cher Angelegenheiten oder die Aufsicht über unversorgte

Waisen und Wittwen , oder über andere Personen , die

den Beistand der Kirche nörhiq haben , anvertraue .

Wer dieses Gesetz Übertritt , soll in die Kirchenstraserr

verfallen seyn ?4 ) .

4 -

Rechtschaffene Mönche sind zwar würdig , geehrt

zu werden . Aber einige miöbrauchen den Mönchs ,

stand , laufen in den Städten umher , verwirren die

Kirche und den Staat , und suchen nicht selten eigene

Klöster für sich aufzurichten . Es soll also in Zukunft

keiner ein Kloster oder Bethaus bauen oder aufrichten ,

ohne

Z4 ) Dieser und der folgende Kanon waren von , dem

Kaiser der Synode empfolen worden .
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ohne Einwilligung des Bischofs . Die Mönche in den

Städren und aus dem Lande sollen ihrem Bischof un¬

terworfen seyn , sich ruhig verhallen , und sich nur mit

Fasten und Beten an dem Orte , wohin sie gehören ,

abgeben , sich aber in keine kirchliche oder weltliche An¬

gelegenheiten mischen , oder ans ihren Klöstern gehen ,

und daran Theil nehmen , es sey denn , daß ihnen von

ihrem Bischof etwas Nothwendiges aufgetragen wer¬

de . Man soll keinen Knecht ohne die Einwilligung

seines Herrn als Mönch in ein Kloster aufnehmen .

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt , muß aus der

Kirchengcmeinschaft ausgeschlossen werden , damit Got¬

tes Name nicht verlästert werde . Den Bischöfen wird

deswegen anbefohlen , über die Klöster sorgfältige Auf¬

sicht zu haben .

5 -

In Ansehung der Bischöfe oder Geistlichen , die

von einer Stadt in die andere übergehen , sollen die

von den Vätern abgefaßten Schlüsse gültig seyn .

6 .

Man soll weder einen Presbyter noch einen

Diakon , noch sonst einen Kirchendiener ordiniren , oh¬

ne ihn ausdrücklich für die Kirche einer Stadt , oder

eines Dorfs , oder für ein dem Angedenken eines Mär¬

tyrers gewidmetes gottesdienstliches Haus oder für ein

Kloster zu bestimmen . Vey denen , die ohne Bezug

auf eine bestimmte Kirche ordinirt werden n ) , soll die¬

se Händeauffequng zur Schande dessen , der sie verrich »

tet har , gänzlich ungültig seyn .

Ji z Wer

g ; ) Man nannte dieß « n-sXLXi-nrvw ; ordiniren ; und
wirklich entstanden so viel Mordnungen daraus , daß
das Verbot höchst nöthig war .
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7 -

Wer zur Geistlichkeit oder zum Mönchsstandege .

hört , kann weder Kriegsdienste noch weltliche Aemter

übernehmen . Wer es doch thut , und nicht zu seinem

Beruf , den er zu Gottes Ehre zuerst gewählt hat , zu¬

rückkehrt , soll mit dem Anathema belegt werden .

8 .

Die für Armenhäuser oder Klöster oder Marty -

rerkirchen verordnetcn Geistlichen sollen der Aufsicht

und Gerichtsbarkeit des Bischofs unterworfen seyn ,

und sich derselbigen unter keinerlei ) Vorwand zu entzie¬

hen oder sich etwas dargegen anznmaßen suchen . Thun

sie es doch , so sind sie in die Kirchenstrafen verfallen .

Und wenn Mönche oder Laien sich so etwas heraus¬

nehmen , so muß man sie aus der Kirchengemeinschafk

auöschliesen .

9

Haben Geistliche einen Streit miteinander , so

sollen sie sich nicht mit Hintansetzung ihres Bischofs an

weltliche Gerichtshöfe wenden ; sie sollen vielmehr ih¬

ren Proceß vor ihrem eigenen Bischof führen , oder

doch vor solchen Richtern , welche der Bischof billiget ,

und welche beiden Parkieen angenehm sind . Thun sie

es nicht , so sind sie der Kirchenstrafen schuldig . Hat

aber ein Geistlicher über seinen eigenen oder über einen

andern Bischof eine Klage , so soll er sie bey der Sy¬

node der Provinz anbringen . Endlich wenn ein Bi¬

schof oder sonst ein Geistlicher über den Metropoliten

der Provinz selbst sich zu beklagen hat , so soll er eine

solche Rechtssache vor dem höhern Metropoliten der

Diöces , oder vor dem Bischof zu Konstankinopej auS -

führen .
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IO .

Kein Geistlicher kann in zwey Städten zugleich
ein Kirchenamt haben , nämlich in derjenigen , jür vie
er von Anfang ordinier worden ist , und in einer grös¬
ser « , an welche er stch aus Ehrsucht gewendet har ;
sondern er soll in die Kirche , für welche er zuerst
bestimmt worden ist , gänzlich zurückgewiesen werden .
Ist einer aber schon in eine andere Kirche verseht , so
soll er an dem Dienst der erster » auf keinerlei) Weise,
auch nicht bey ihren dem Angedenken der Märtyrer ,
oder den Armen und Fremden gewidmeten Häusern ,
einigen Antheil nehmen ; und das alles bey Slrafeder
Absetzung .

ii .

Armen und andern hülfsbedürftigen Personen
giebt man nach genügsamer Untersuchung ihrer Um¬
stände nur Gemeinschaftsbriefe und keine Empfeh¬
lungsschreiben ; denn diese sollen nur angesehenen ^ )
Leuten ertheilt werden .

ir .
Einige haben sich wider die Kirchengeseße an

mächtige Personen gewendet und kaiserliche Befehle
auözuwirken gewußt , wodurch einzelne Provinzen in
zwey Theile getheilt worden sind , so daß man zwsen Me¬
tropoliten in Einer Provinz antrifft . Ein Bischof,
der in Zukunft so etwas unternimmt , soll seines Amts
verlustig seyn ; und alle Bischöfe in solchen Städten ,
die durch kaiserliche Befehle zu Hauptstädten erhoben
worden find , sollen den bloßen Titel eines Meiropoli -

Ii 4 ten

gk ) -r-o / ; « cr« sv UTroXucher . Dionyß hat ; donolstiori -
l ) U8 , Merkmor , clsrioribus , und die VeruttLlsnng ,

gui banse kam opinionik .
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ten haben ; dem wahren Metropoliten aber sollen seine
Rechte ungekränkt verbleiben .

iZ .
Fremde Geistlichen und Vorleser , die kein Em¬

pfehlungsschreiben von ihrem Bischof haben , sollen in
einer andern Stadt gar keine gottesdienstliche Hand¬
lung verrichten .

14 .
Da es den Vorlesern und Vorsängern in einigen

Provinzen erlaubt ist , zu hcurathen , so soll es ihnen
doch nicht gestattet seyn , irrgläubige Weiber zu neh¬
men . Haben sie aber schon von solchen Weibern Kin¬
der gezeugt und bey Kezern taufen lassen , so müssen sie
diese Kinder zu der wahren Kirche zurückbringen . Kin¬
der aber , die noch nicht getauft sind , dürfen sie weder
bey Kezern taufen lassen , noch an Kezer oder Juden
oder Heiden vcrheuralhen , eö scy denn , daß die Per¬
son , an welche sie dieselbige verheurathen wollen , ver¬
spreche , sich zu dem wahren Glauben zu wenden ; und
das alles wieder bey Vermeidung der Kirchenstrafen .

i5 -

Unter vierzig Jahren und ohne die genauste Prü¬
fung soll kein Weib zur Diakonissin eingeweiht wer¬
den . Sind aber einer die Hände einmal aufgelegt
worden , und hat sie ihren Dienst einige Zeit verse¬
hen , und sie heurathet sich doch wieder , mit Verschmä , -
hung der Gnade Gottes , so soll über sie und überden ,
der sie gehcurathet hak , das Anathema gesprochen
werden .

16 .
Gottgeweihte Jungfrauen und Mönche dürfen

sich nicht verheurathen . Thun sie es doch , so müssen
sie
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sie aus der Versammlung ausgeschlossen werden . Doch
soll der Bischof das Recht haben , sie nach Beschaffen »
heit der Umstande gelind zu behandle » .

Die Gerichtsbarkeit über die Parochien auf dem
Lande und in den Dörfern soll dem Bischof , der sie
bisher gehabt hat , ungekränkt verbleiben , sonderlich
wenn er sie schon seit dreisig Jahren ohne Wider¬
spruch besessen hat Ist aber innerhalb dieser Zeit des¬
wegen ein Streit entstanden , so soll derjenige , welcher
glaubt , er habe Unrecht erlitten , die Sache bey der
Provinzialsynode anhängig machen und ausführen .
Gehet die Klage aber wider den Metropoliten selbst,
so soll man sich , wie schon gesagt worden , entweder an
den höhern Vorsteher dbr Diöces , oder an den Bischof
zu Konstantinopel wenden . Nimmt aber der Kaiser
mit einer Stadt eine Veränderung vor , so muß sich
die Verfassung des Kirchensprengels nach den Anstal «
ten und Anordnungen der weltlichen Obrigkeit richten .

i8 -

Heimliche Verbindungen und Gesellschaften sind
schon durch weltliche Gesetze verboten . Noch viel «
mehr müssen sie in der Kirche Gottes verboten werden .
Geistliche und Mönche also , die sich zu solchen Ver¬
bindungen vereinigen , oder wider ihre Bischöfe oder
Mitgeistlichen allerley Ränke anzulegen und auszufüh¬
ren suchen , sollen ihres Standes gänzlich verlustig seyn .

19 .

Da man hört , daß die in den Kirchenschlüssen
vorgeschriebenen Provinzialsynoden nicht gehalten , und
dadurch die kirchlichen Angelegenheiten sehr vernach -
läßigt werden : so sollen die Bischöfe jeder Provinz in

I » 5 Zukunft
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Zukunft des Jahrs zweimal an dem Orte , den der

Metropolit bestimmt , zusammenkommen , und die vor¬

kommenden Falle abthun . Welche darbcy nicht erschei¬

nen , sondern in ihren Städten bleiben , ob ste gleich

gesund sind und kein rechtmäsigeL Hinderniß haben ,

sollen brüderlich bestraft werden .

20 .

Wir haben schon verboten , daß kein Geistlicher

in einen andern Sprengel versehe werden soll ; dieje¬

nigen ausgenommen , die genörhiget sind , ihr Vater¬

land zu verlassen , und anderswohin ihre Zuflucht zu

nehmen . Wenn nun dessen ungeachtet ein Bischst ei¬

nen Geistlichen eines andern Bischofs aufnimmr und

für sich behält , so sollen beide aus der Gemeinschaft

ausgeschlossen werden , bis der Geistliche wieder zu sei¬

ner Kirche zurückkehrt .

21 .

Geistlichen oder Laien , welche über Bischöfe oder

andere Geistlichen eine Klage anhängig machen wol¬

len , soll man das nicht so gerade und ohne Prüfung

gestalten , sondern vorher genau untersuchen , in was

für einem Ruf sie stehen .

22 .

Geistliche sollen sich nicht erkühnen , nach dem

Tode ihres Bischofs seine hinterlassenen Güter an sich

zu reisten . Das ist durch alte Kirchenqeseh ? verboten .

Die es doch lhun , sind in Gefahr , ihr Amc zu verlieren .

2 g .

Die heilige Synode hat vernommen , daß einige

Geistlichen und Mönche , die keinen Auftrag von ih¬

rem Bischof haben und oft gar im Banne sind , sich

nach
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„ ach Konstantinopel begeben , lange Zeit da bleiben ,
und i » der Kirche , so wie in einigen Häusern allerley
Verwirrung und Unruhe erregen . Solche Leute soll
der r ? ) , dem die Sorge für die Sicherheit der Kirche
zu Konstantinopel anvertraut ist , warnen , die Stadt
zu verlassen , oder , wenn sie unverschämt fortfahren
darinnen zu bleiben und ihren Unfug fortzutreiben , sie
wider ihren Willen und mit Gewalt ausstoßen und in
ihr Heimwesew zurückweisen .

24 .
Klöster , die mit Bewilligung des Bischofs ein¬

mal zu diesem Gebrauche geheiliget sind , sollen immer
Klöster bleiben , und die darzu gehörigen Güter densel -
Ligen unversehrt erhalten werden , so daß man dergleichen
Hauser nicht mehr in weltliche Wohnungen verändern
kann . Wer dieses dennoch gestattet , macht sich der
Kirchenstrafen schuldig .

2 ) '

Da einige Metropoliten ihre Heerden vernachla -
sigen , und die bischöflichen Ordinationen aufschieben ,
so gebietet die Synode , daß die Ordination eines
neuen Bischofs bey Vermeidung der Kirchenstrafen
innerhalb drey Monaten geschehen soll , wenn nicht ein un¬
vermeidliches Hinderniß einen Aufschub erfordert . Die
Einkünfte einer verwaisten Kirche aber sollen bey dem
Verwalter des Kirchenguks unversehrt aufbewahrt
werden .

26 .

Da wir hören , daß einige Bischöfe keinen eige¬
nen VerwalttkFlber das Kirchengut haben , so werden

hier¬
zu ) s exä /xs ; u « »-« exxXya' , « ;'

Alle Urberfttzungen haben äeleulor ecclelise Lonlt .



zog Klrchenversamml . zu ChalcedonimI ^ zr .

hiermit alle ' Bischöfe angewiesen , jedesmal aus ihrer

eigenen Geistlichkeit einen Mann darzu zu bestellen ,

daß er daffelbige nach ihrem Gutheissen administrire .

Denn man muß Zeugen haben , wie das Vermögen

der Kirche angewendet worden ist . damit dasselbige

nicht verschwendet und dem bischöflichen Namen keine

üble Nachrede zugezogen werde . Wer dargegen han¬

delt , verfällt in die Kirchenstrafen .

27 .

Wenn Geistliche Weibspersonen entführen , ge¬

setzt auch , daß esgelchehe , sie zu heurakhen r « ) , oder

wenn sie zu einer solchen Entführung behülflich sind ,

oder doch darein willigen und davon wissen , so sollen

sie abgesetzt ; Laien aber , die so . etwas thun , dem Ban¬

ne unterworfen seyn .

28 .

Da wir gewohnt sind , den Schlüssen der heili¬

gen Väter zu folgen , und da uns der letzthin abgele¬

sene Kanon der e ; o Bischöfe nicht unbekannt ist , so

setzen wir hiermit durch eine ähnliche Verordnung die

Vorzüge der Kirche zu Konfta - tinopel , welche das

neue Rom ist , fest . Billig haben die Värer dem

Skule des alten Roms , darum ' weil es der Sitz des

Reichs und die Hauprstadt war , gewisse Vorrechte zu¬

gestanden . Aber eben aus dieser Ursache haben die

150 Bischöfe dem Stule des neuen Roms gleiche Vor¬

rechte ercheilc , und den wohlgeqründsten Schluß ab¬

gefaßt , daß diese Stadt , die jetzt ebenfalls der Havpt -

sih deö Reichs ist , ihren S - nat har und gleiche Vor¬

züge mit der alten Hauptstadt Rom genießt , auch in

Absicht

z8 ) kroro / xsou « rzula hat die

Uebcrsetzung , hoLpicitlissolLUtcsuli , die alte lateinische .
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Absicht auf ihre Kirchenverfaffung zu der gehörigen

Ehre und Hoheit erhoben und die nächste nach jener

seyn solle . Daher müssen in der Ponkischen , Asiati¬

schen und Thracischen Diöces nur die Metropoliten

allein , in den von Barbaren befehlen Gegenden dieser

Diöoesen aber auch die Bischöfe von dem Stule zu

Konstantinopel ordinirt werden . In den Provinzen

dieser Diöcesen ordinirt zwar jeder Metropolit die

neuen Bischöfe in Gemeinschaft mit den Provinzial »

bischöfen , wie es die Kirchengesetze verordnen . Die

Metropoliten selbst aber werden , wie gesagt , von dem

Bischof zu Konstanlinope ! ordinirt , wenn sie vorher

der Observanz nach einstimmig gewählt sind und ihm

von der Wahl der gewöhnliche Bericht erstattet ist .

r ? .

Es ist eine Versündigung wider die Kirche , wenn

man einen Bischof in den Presbyterstand zurückweißk .

Har man Ursache , eineni sein Bisthum zu nehmen , so

soll er auch nicht Presbyter seyn . Hat man ihm aber

ohne Ursache die bischöfliche Würde genommen , so soll

er sie wieder erhalten .

Anatolius setzte hinzu : wenn man diejenigen , die

in den Presbytei stand zurückgewiesen seyn sollen , mit

Recht verurtheilt hak , so sind sie auch der Ehre , Presby¬

ter zu seyn , nicht würdig . Hat man sie aber ohne hin¬

reichende Ursache herunlergeseßt , so daß keine Ver¬

schuldung auf ihnen liegt , so ist es billig , daß man sie

in ihr bischöfliches .Amt und in ihre Würde wieder

einsetze n ) . Da

Zy ) Aus diesem und dem folgenden letzten Kanon wird
es am sichtbarsten , daß die ganze Sammlung aus

den besonderen Entscheidungen der Synode über die

ihr vorgekragene Fälle zusammengesezt ist .
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zo .

Da die Bischöfe aus Aegypten es bisher aufge¬

schoben haben , den Brief des Leo zu unterschreiben ,

nicht aus Widerwillen gegen die wahre Lehre , sondern

weil sie sagen , in Aegypten sey es so gewöhnlich , daß

man Nichts dergleichen ohne die Einwilligung und

Verarmung des Erzbischofs rhun dürfe ; da sie des¬

wegen um Frist gebeten haben , bis zu der Wahl des

neuen Erzbischofs zu Alexandrien : so halten wir eS

für billig und der Liebe gemäß , ihnen diese Frist zu

» erstatten , doch so , daß sie indessen ohne Nachcheil ih¬

rer Würde in der Residenzstadt verbleiben , und

daraus nicht entweichen , und deswegen entweder Bür¬

gen stellen , oder sich mit einem Eide dazu anheischig

machen sollen .

. >> > . . — , . . .

Sechzehnte Verhandlung .

Den 1 . November , zu Chalcedon .

ls die kaiserlichen Kommissarien und die Bischöfe

versammlet waren , so fragten die Römischen Ab¬

geordneten bey jenen an , ob es ihnen erlaubt sey , et¬

was vorzutragen . Auf erhaltene Erlaubmß sagte

Paschasin : „ die glorwürdigsten Regenten haben nicht

nur geboten , in allen Kirchen über einerley Glaubens¬

lehre zu halten , sondern ihre Absicht gehet auch dahin ,

daß alle Streitigkeit und Trennung und alles Aerger -

niß unter den Bischöfen in Zukunft verhütet werden

solle . Nun soll gestern , nachdem ihr weggegangen

wäret , und wir uns ebenfalls entfernt hatten , etwas

verhan -
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